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  Resolution 2307 (2016) 
 
 

  verabschiedet auf der 7768. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 13. September 2016 
 
 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Begrüßung des am 24. August 2016 von der Regierung Kolumbiens und den 
Revolutionären Streitkräften Kolumbiens – Volksarmee (FARC-EP) erzielten Endgültigen 
Abkommens zur Beendigung des Konflikts und zum Aufbau eines stabilen und dauerhaf-
ten Friedens und in Würdigung der Entschlossenheit, mit der die Parteien dieses histori-
sche Abkommen zur Beendigung des über 50 Jahre dauernden Konflikts erzielt haben, 

 ferner unter Begrüßung der am 23. Juni 2016 von der Regierung Kolumbiens und 
der FARC-EP erzielten Abkommen, namentlich des Abkommens über die bilaterale und 
endgültige Waffenruhe und Einstellung der Feindseligkeiten und das Niederlegen der Waf-
fen, das einen Dreiparteien-Mechanismus zur Überwachung und Verifikation vorsieht, 

 unter Hinweis auf Resolution 2261 (2016), mit der eine politische Mission (die 
„Mission“) eingerichtet wurde, die sich für einen Zeitraum von 12 Monaten als internatio-
nale Komponente an dem Dreiparteien-Mechanismus beteiligen und ihn koordinieren soll, 

 in Erwartung des bevorstehenden Abschlusses eines Abkommens über die Rechts-
stellung der Mission zwischen den Vereinten Nationen und der Regierung Kolumbiens, 

 nach Behandlung des an den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Berichts des 
Generalsekretärs vom 19. August 2016 (S/2016/729), 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs (S/2016/729) und stimmt den darin 
enthaltenen Empfehlungen betreffend den Umfang, die operativen Aspekte und das Man-
dat der Mission, einschließlich der Empfehlungen in Ziffer 36, zu; 

 2. anerkennt die Notwendigkeit einer zügigen Dislozierung des Dreiparteien-
Mechanismus und ermächtigt die Mission, die nötige Unterstützung für die Vorbereitung 
und das Management der Einrichtungen der vorübergehenden lokalen Zonen und Orte für 
die Normalisierung während des mit Resolution 2261 (2016) genehmigten Zeitraums von 
12 Monaten zu gleichen Teilen mit der Regierung Kolumbiens zu übernehmen; 

 3. begrüßt die von den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft der lateinamerikani-
schen und karibischen Staaten und anderen Mitgliedstaaten bereits abgegebenen Zusagen 
zur Bereitstellung unbewaffneter Beobachter und sieht erwartungsvoll weiteren Beiträgen 
entgegen. 

 


